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antwortung wider besseres Wissen in Be
richten, Meldungen oder Anträgen an 
Staats- oder Wirtschaftsorgane unrichtige 
oder unvollständige Angaben macht, um

1. Straftaten oder erhebliche Mängel zu 
verdecken;

2. Genehmigungen oder Bestätigungen 
für wirtschaftlich bedeutende Vorhaben zu 
erlangen;

3. zum Nachteil der Volkswirtschaft er
hebliche ungerechtfertigte wirtschaftliche 
Vorteile für Betriebe oder Dienstbereiche 
zu erwirken,
wird mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, 
Verurteilung auf Bewährung oder mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft.

§172
Unbefugte Offenbarung und Erlangung 

wirtschaftlicher Geheimnisse

(1) Wer vorsätzlich unter Verletzung 
einer ihm durch Gesetz oder auf Grund eines 
Arbeitsvertrages obliegenden Pflicht ge- 
heimzjuhaltende wirtschaftliche, technische 
oder wissenschaftliche Vorgänge, Darstel
lungen oder andere Tatsachen unbefugt 
offenbart und dadurch fahrlässig die Ge
fahr wirtschaftlicher Nachteile verursacht, 
wird mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Frei
heitsstrafe ihis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Wer sich durch unlautere Methoden 
unbefugt in den Besitz von Forschungs
und Entwicklungsergebnissen, Technolo
gien, Verfahrensweisen oder anderen wirt
schaftlichen, technischen oder wissenschaft
lichen Unterlagen oder Informationen setzt 
und dadurch fahrlässig die Gefahr wirt
schaftlicher Nachteile verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(3) Wer mit der Tat vorsätzlich bedeu
tende wirtschaftliche Nachteile verursacht 
oder die Tat begeht, um sich persönlich zu 
bereichern, wird mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.

§173
Spekulative Warenhortung 1

(1) Wer Rohstoffe oder Erzeugnisse in 
erheblichem Umfang über den persönlichen 
oder betrieblichen Bedarf hinaus aufkauft

oder hortet, um einen unrechtmäßigen er
heblichen Vorteil für sich oder andere zu 
erlangen, wird mit Geldstrafe, Verurteilung 
auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren bestraft.

(2) Wer durch die Tat die Versorgung 
der Volkswirtschaft oder der Bevölkerung 
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

Anmerkung: Das gesetzwidrige Zurück
halten von Waren kann als Ordnungs
widrigkeit verfolgt werden.

§174
Fälschung von Geldzeichen

(1) Wer gültige Geldzeichen (Noten oder 
Münzen) der Währung der Deutschen De
mokratischen Republik oder fremder Wäh
rungen nachmacht, um sie als echt zu ver
wenden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer
1. echten Geldzeichen durch Verfäl

schung den Anschein eines höheren Wertes 
gibt, um sie zu diesem Wert zu verwenden;

2. aus dem Umlauf gezogenen Geldzei
chen durch Verfälschung den Anschein der 
Gültigkeit gibt, um sie als noch gültig zu 
verwenden;

3. nachgemachte oder verfälschte Geld
zeichen sich beschafft, um sie als echt, hö
herwertig oder noch gültig zu verwenden.

(3) In schweren Fällen der Geldzeichen
fälschung wird der Täter mit Freiheits
strafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft. 
Elin schwerer Fall liegt vor, wenn eine er
hebliche Gefährdung des Geldverkehrs ein- 
tritt, insbesondere wenn wegen der Tat be
stimmte Geldzeichen aus dem Verkehr ge
zogen werden müssen.

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Den Geldzeichen werden Postwert

zeichen, Freistempelabdrucke und interna
tionale Antwortschedne gleichgestellt.

§175
Bereitstellung von Fälschungsmitteln

Wer zur Vorbereitung einer Fälschung 
von Geldzeichen

1. Papier, das dem zur Herstellung von 
Geldzeichen der Deutschen Demokratischen 
Republik verwendeten und durch äußere


